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Öffentliche Bekanntmachung: Inkrafttreten der Satzung des Bebauungsplans „Hauptstraße 
82“ sowie Inkrafttreten der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Lauf hat am 05.03.2024 in öffentlicher Sitzung die Satzung über 
den Bebauungsplan „Hauptstraße 82“ sowie die Satzung über die örtlichen Bauvorschriften be-
schlossen.  
 
Maßgebend für den Geltungsbereich sind der zeichnerische Teil des Bebauungsplanes und die ört-
lichen Bauvorschriften jeweils in der Fassung vom 20.02.2024. Die Satzung über den Bebauungs-
plan „Hauptstraße 82“ sowie die Satzung über die örtlichen Bauvorschriften treten gemäß § 10 Abs. 
3 BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft.  
 

 
 

Die Satzung über den Bebauungsplan einschließlich seiner Begründung sowie die Satzung über die 
örtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO können beim Rathaus der Gemeinde Lauf, Haupt-
straße 70, 77886 Lauf während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann 
den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften einsehen und über ihren Inhalt Auskunft ver-
langen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädi-
gungsansprüche, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und 
des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
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Hinweise: 
A) Heilungsvorschriften 
1. Bauplanungsrechtliche Vorschriften 

  Unbeachtlich werden 
 

1.1 eine etwaige Verletzung der 
a) in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB und § 214 Abs. 2a BauGB 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
b) in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes,  
c) sonstigen Vorschriften des § 214 Abs. 2a BauGB, 

 
1.2 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgan-

ges, 
 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde Lauf geltend gemacht werden; der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

 
2. Vorschriften der Gemeindeordnung  

Sollte der Bebauungsplan unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung (GemO) oder anderer auf der Gemeindeord-
nung beruhenden Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen 
sein, bleiben derartige Verletzungen unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde Lauf 
schriftlich geltend gemacht werden. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, darzulegen. Eine Bindung an die genannte Frist besteht 
jedoch nicht, wenn  

 
2.1 die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die Bekanntmachung 

der Satzung verletzt worden sind;  
 

2.2 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO widersprochen oder die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss vor Ablauf der Jahresfrist bean-
standet hat; 

 
2.3 die Verletzung bereits von einem Dritten schriftlich und fristgerecht geltend 

gemacht wurde.  
 

Werden Verletzungen nicht fristgerecht geltend gemacht und liegt auch kein 
Fall der Ziffer 2.1 und 2.3 vor, gilt die Satzung als von Anfang an gültig zu-
stande gekommen (§ 4 Abs. 4 GemO). 

 
B) Fälligkeit und Erlöschen eventueller Entschädigungsansprüche  

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 
39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fäl-
ligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei der Gemeinde Lauf beantragt.  

 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB). 
 

Lauf, 15.03.2024 
 

 
 

Bettina Kist 
Bürgermeisterin 
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